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STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 
AKTUELL

Beschlüsse der 3. Sitzung des 
Hauptausschusses vom 02.12.2019

Beschluss-Nummer 03/005/2019-HA
Jahresantrag vom Alternativen Jugendprojekt 1260 
e.V. für das Jahr 2020 - Club/Strausberg Vorstadt
Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und So-
ziales die Ausreichung der Fördermittel für die finanzielle 
Unterstützung des Alternativen Jugendprojektes 1260 e.V. 
zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im 
Club/Strausberg Vorstadt für das Jahr 2020 in Höhe von 
5.350,00 €.

Abstimmungsergebnis:
9 Dafürstimmen, 1 Gegenstimme, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 03/006/2019-HA
Fördermittelantrag FANFARENZUG ACADEMY e.V. 
- Instrumental CAMP 2020, ACADEMY CAMP 2020, 
PÄDAGOGIK CAMP 2020
Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des Aus-
schusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 
die Ausreichung der Fördermittel für die FANFARENZUG 
ACADEMY e.V. zur finanziellen Unterstützung des Pro-
jektes – INSTRUMENTAL CAMP, ACADEMY CAMP und 
PÄDAGOGIK CAMP im Zeitraum von Januar 2020 bis 
November 2020 in Höhe von 2.500,00 €.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 03/007/2019-HA
Jahresantrag vom Jugendsozialverbund Strausberg 
e.V. für das Jahr 2020 - Förderung des Projekts „Hilf-
reich sein 2.0“ in der Stadt Strausberg
Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und So-
ziales die Ausreichung der Fördermittel für die finanziel-
le Unterstützung des Jugendsozialverbundes Strausberg 
e.V. zur Förderung des Projekts „Hilfreich sein 2.0 – Unter-
stützung älterer, hochbetagter und behinderter Menschen 
am sozialen und kulturellen Leben in der Stadt Strausberg 
für das Jahr 2020 in Höhe von 3.500,00 €.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 03/008/2019-HA
Jahresantrag vom Jugendsozialverbund Strausberg 
e.V. für das Jahr 2020 - Förderung „Offener Kinder- 
und Jugendarbeit“
Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Sozi-
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ales die Ausreichung der Fördermittel zur finanziellen Un-
terstützung des Jugendsozialverbundes Strausberg e.V. 
zur Förderung des Projekts „Offene Kinder- und Jugend-
arbeit“ – Sietch-Treff des Jugendsozialverbundes e.V. für 
das Jahr 2020 in Höhe von 10.050,00 €.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 03/009/2019-HA
Jahresantrag vom Sozialen Hilfeverband Strausberg 
e.V. für das Jahr 2020 - Offene Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit

Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und So-
ziales die Ausreichung der Fördermittel zur finanziellen 
Unterstützung des Sozialen Hilfeverbandes Strausberg 
e.V. zur Förderung des Projekts „Offene Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit“ für das Jahr 2020 in Höhe von  
6.500,00 €. 

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 03/010/2019-HA
Jahresantrag vom Alternativen Jugendprojekt 1260 
e.V. für das Jahr 2020 - Horte

Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und So-
ziales die Ausreichung der Fördermittel für die finanzielle 
Unterstützung des Alternativen Jugendprojektes 1260 e.V. 
zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im 
Jugendzentrum Horte des Alternativen Jugendprojektes 
1260 e.V. für das Jahr 2020 in Höhe von 6.370,00 €.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 03/011/2019-HA
Erhöhung des Zuschusses der Stadt für eine Stelle 
aus dem Personalkostenförderprogramm von sozial-
pädagogischen Fachkräften

Der Hauptausschuss beschließt nach Empfehlung des 
Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft sowie des Aus-
schusses für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 
den Zuschuss der Stadt für eine personalkostenförderfähi-
gen Stelle  an der Grundschule Am Wäldchen, sowie Her-
germühlengrundschule zu je 0,5 VZE für die Förderperiode 
2020/2021 zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis:
10 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschlüsse der 5. Sitzung der Stadt- 
verordnetenversammlung 

der Stadt Strausberg vom 19.12.2019

Beschluss-Nummer 05/72/2019
Berufung der Mitglieder des Agendabeirates
Die Stadtverordnetenversammlung beruft als Mitglieder 
des Agendabeirates 
Herrn Dr. Gerold Fierment, 
Herrn Dieter Becker, 
Frau Andrea Wilke, 
Frau Anja Crasselt, 
Herrn Volker Pestel, 
Herrn Clemens Rosner, 
Herrn Rainer Thiele, 
Herrn Prof. Dr. Klose, 
Herrn Alexander Niehoff, 
Herrn Toni Zander,
Herrn Leon Schubert,
Frau Katinka Brundiers,
Herrn Frank Rozok. 

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen,0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/73/2019
2. Änderung des Beschlusses 02/31/2019 - Benen-
nung der Mitglieder des Seniorenbeirates 
Der Beschluss 02/31/2019 vom 29.08.2019 und die  
1. Änderung 04/51/2019 wird wie folgt ergänzt:

Zusätzlich zu den schon benannten Mitgliedern des Se-
niorenbeirates benennt die Stadtverordnetenversammlung 
auf Grundlage des § 7 Absatz 1, Satz 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Strausberg vom 01.07.2010 weitere Mitglieder 
des Seniorenbeirates:

Lfd. Nr.   Name    Vorname   Verband/Einrichtung 
 14 Rotermund Ingeborg  SVAS Seniorenverein  

Altkreis Strausberg     

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen,0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/74/2019
3. Änderung des Beschlusses 01/19/2019 - Berufung 
sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für Betei-
ligungen
Der Beschluss Nr. 01/19/2019 vom 20.06.2019 - Berufung 
sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für Beteiligun-
gen mit der 1. Änderung Beschluss Nr. 02/30/2019 vom 
19.08.2019 und der 2. Änderung Beschluss Nr. 04/67/2019 
vom 17.10.2019 wird wie folgt geändert:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung beruft
 
Herrn Enrico Meißner (Fraktion Zusammen für Straus-
berg), 
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als sachkundigen Einwohner in den Ausschuss für Betei-
ligungen.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen,0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/75/2019
1. Änderung des Beschlusses 01/17/2019 - Berufung 
sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für Finan-
zen und Wirtschaft
Der Beschluss 01/17/2019 vom 20.06.2019 - Berufung 
sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für Finanzen 
und Wirtschaft wird wie folgt geändert:

Herr Ron Hasenbank-Subklew (Fraktion der CDU)

scheidet als sachkundiger Einwohner aus dem Ausschuss 
für Finanzen und Wirtschaft aus.

Dafür beruft die Stadtverordnetenversammlung in den 
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft folgenden sach-
kundigen Einwohner:
  
Fraktion der CDU:  Herr Dieter Beckers 

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/76/2019
2. Änderung des Beschlusses 01/06/2019 - Gremi-
enwahl zur namentlichen Besetzung des Hauptaus-
schusses und deren Stellvertreter
Der Beschluss 01/06/2019 vom 20.06.2019 mit 1. Ände-
rung, Beschluss 04/53/2019 vom 17.10.2019 - Gremien-
wahl zur namentlichen Besetzung des Hauptausschusses 
und deren Stellvertreter wird wie folgt ergänzt:

Frau Helga Burgahn (DIE LINKE-PARTEI), Frau Ute 
Wunglück (DIE LINKE-PARTEI) und Frau Angeli-
ka Wieland (DIE LINKE-PARTEI) werden als Stell-
vertreterinnen in den Hauptausschuss bestellt. 

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen,0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/77/2019
2. Änderung des Beschlusses 01/22/2019 - Sitzvertei-
lung und namentliche Benennung der Vertreter der 
Stadtverordnetenversammlung Strausberg für den 
Aufsichtsrat der Strausberger Eisenbahn GmbH (STE)
Der Beschluss 01/22/2019 vom 20.06.2019 mit der 1. Än-
derung 04/70/2019 vom 17.10.2019  - Sitzverteilung und 
namentliche Benennung der Vertreter der Stadtverord-
netenversammlung Strausberg für den Aufsichtsrat der 
Strausberger Eisenbahn GmbH (STE) wird wie folgt ge-
ändert:
Herr Uwe Reuter Fraktion der AfD scheidet aus dem Auf-
sichtsrat der Strausberger Eisenbahn GmbH (STE) aus.

Dafür wird Herr Stefan Weiß Fraktion der AfD in den Auf-
sichtsrat der Strausberger Eisenbahn GmbH (STE) berufen.

Abstimmungsergebnis:
22 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/78/2019
1. Änderung des Beschlusses 01/14/2019 Sitzvertei-
lung und Gremienwahl zur namentlichen Benennung 
der Mitglieder des Werksausschusses des Eigenbe-
triebes „KSS“
Der Beschluss Nr.: 01/14/2019 vom 20.06.2019 Benen-
nung der Mitglieder des Werksausschusses KSS wird wie 
folgt geändert.

Herr Stefan Weiß (Fraktion der AfD) scheidet aus dem 
Werksausschuss des Eigenbetriebes KSS aus.

Dafür wird Herr Uwe Reuter (Fraktion der AfD) wird als 
Mitglied des Werksausschusses des Eigenbetriebes KSS 
benannt.

Abstimmungsergebnis:
23 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/79/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (GWP)
Eine noch zu vermessende Teilfläche des Grund-
stücks in Strausberg, Gemarkung Strausberg, Grund-
buch von Strausberg Blatt 7654, Flur 16, Flurstücke 
1898 mit einer Größe von ca. 6.000 m², Gewerbepark 
Strausberg-Nord, belegen „Am Biotop“, ist entbehrlich. 
 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 240.000,00 € zu verkaufen. 
 
Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis:
22 Dafürstimmen, 2 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/80/2019
Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs 
Stadtforst Strausberg für das Wirtschaftsjahr 2018
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt den geprüf-
ten Jahresabschluss 2018 des städtischen Eigenbetriebs 
Stadtforst Strausberg.
Der Jahresabschluss weist einen Jahresgewinn von 
16.916,77 € aus. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber 
dem Vorjahr um 173.639,71 € auf 824.502,15 € erhöht.

Abstimmungsergebnis:
26 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen
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Beschluss-Nummer 05/81/2019
Entlastung des Werkleiters für das Wirtschaftsjahr 
2018 des Eigenbetriebes Stadtforst Strausberg
Der Werkleiter des Eigenbetriebs Stadtforst Strausberg, 
Herr Heiko Wessendorf, wird für das Wirtschaftsjahr 2018 
entlastet.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/82/2019
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbe-
triebs Stadtforst Strausberg
Auf der Grundlage des § 106 der Brandenburgischen 
Kommunalverfassung (BbKVerf) 
sowie des § 27 der Verordnung des Landes Brandenburg 
wir die Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungskanzlei 
Dipl.-Kfm. Dirk Peter Wilding, 15566 Schöneiche, für die 
Prüfung des Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtforst 
Strausberg für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgeschlagen.
Dieser Vorschlag ist dem Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Märkisch-Oderland zu übergeben.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/83/2019
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadtforst 
Strausberg
Der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Stadtforst 
Strausberg wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/84/2019
Jahresabschluss des Kommunal Service Strausberg 
für das Wirtschaftsjahr 2018
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt den geprüf-
ten Jahresabschluss 2018 des städtischen Eigenbetriebes 
Kommunal Service Strausberg.
Der Jahresabschluss weist einen Jahresgewinn von 
12.122,90€ aus.
Der Jahresgewinn in Höhe von 12.122,90€ wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
3.333,32€ auf 778.975,52€ erhöht.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/85/2019
Entlastung des Werkleiters des Kommunal-Service 
Strausberg  für das Wirtschaftsjahr 2018
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf der 
Grundlage der vorliegenden Ergebnisse der Jahresab-

schlussprüfung 2018 des Kommunal-Service Strausberg 
die Entlastung des Werkleiters.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/86/2019
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbe-
triebes Kommunal-Service Strausberg
Auf der Grundlage des § 106 der Brandenburgischen 
Kommunalverfassung (BbgKVerf) sowie des § 27 der Ver-
ordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbe-
triebsverordnung-EiV) des Landes Brandenburg wird die 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Dipl.-
Kfm. Peter Wilding, 15566 Schöneiche für die Prüfung des 
Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Kommunal-Ser-
vice Strausberg für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgeschla-
gen. Dieser Vorschlag ist dem Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Märkisch Oderland zu übergeben.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/87/2019
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kommunal-
Service Strausberg
Der Wirtschaftsplan 2020 (Anlage) für den Eigenbetrieb 
Kommunal-Service Strausberg wird bestätigt.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/88/2019
Änderung des Beschlusses Nr. 02/41/2019 vom 
29.08.2019 - Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für 
das Haushaltsjahr 2019
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ände-
rung des Beschlusses Nr. 02/41/2019 vom 29.08.2019 
– Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushalts-
jahr 2019 -hinsichtlich der Bezeichnung des Produktes.

Der geänderte Beschlusstext lautet:

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushalts-
jahr 2019 für das Produkt 612.01.01
-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/89/2019
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt 
Strausberg für das Jahr 2020
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg 
beschließt gemäß §§ 65 ff der Kommunalverfassung des 
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Landes Brandenburg (BbgKVerf) die Haushaltssatzung 
der Stadt Strausberg für das Haushaltsjahr 2020 mit ihren 
Anlagen.

Abstimmungsergebnis:
25 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/90/2019
Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushalts-
jahr 2018 für das Produkt 511.01.03 - Stadtplanung 
– Maßnahme Soziale Stadt
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Strausberg 
beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das 
Produkt 511.01.03 – Stadtplanung – Maßnahme Soziale 
Stadt für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 
249.213,53 €.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/91/2019
Angepasster siebenter Mietspiegel - Strausberg 2019- 
(Mietspiegel gem. §558 d Abs. 2 BGB) für nicht miet-
preisgebundene Wohnungen
Die Stadtverordnetenversammlung erkennt mit diesem 
Beschluss die Anpassung des 7. Mietspiegels gem. § 558d 
Absatz 2 BGB in Form der Anpassung an (Anlage: Ange-
passter siebenter Mietspiegel – Strausberg 2019- (Miet-
spiegel gem. § 558 d Absatz 3 BGB) für nicht mietpreisge-
bundene Wohnungen).

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/92/2019
Erwerb von Grundstücken (Schlagmühlenteich)
Folgende Grundstücke in Strausberg, Gemarkung Straus-
berg, werden angekauft: 
Grundbuch von Strausberg, Blatt 2248
Flur 9,     Flurstück 469/2   Größe: 8.968 m², dav. eine Teilf-

läche von ca. 7.550 m²
Flur 9,     Flurstück 711  Größe: 1.264 m²
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die o.g. Grundstücke 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 2.203,50 € zu erwerben.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/93/2019
Erwerb eines Grundstücks und Änderung des Erb-
baurechtsvertrages mit der  Wohnungsbaugenossen-
schaft „Aufbau“ (Gustav-Kurtze-Promenade)
1. Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Straus-

berg, Grundbuch von Strausberg Blatt 5513, Flur 9, 
Flurstück 550, Gustav-Kurtze-Promenade, davon eine 
noch zu vermessende Teilfläche von ca. 61 m² wird 
durch die Stadt Strausberg von der Wohnungsbauge-
nossenschaft „Aufbau“ erworben.  

2. Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 

Grundbuch von Strausberg Blatt 7617, Flur 9, Flurstück 
557, Gustav-Kurtze-Promenade, davon eine noch zu 
vermessende Teilfläche von ca. 132 m², ist entbehrlich. 
Diese Teilfläche wird in den Erbbaurechtsvertrag der 
Wohnungsbaugesellschaft „Aufbau“ aufgenommen. 
Aufgrund der geplanten Begradigung der Gustav-Kur-
tze-Promenade wird eine weitere Teilfläche mit einer 
Größe von ca. 10 m² aus dem Erbbaurechtsvertrag 
herausgelöst. 

3. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das unter Punkt 
1. genannte Grundstück zu einem Kaufpreis von 1,40 
€/m², gesamt ca. 85,40 €, zu erwerben und den Erb-
baurechtsvertrag mit der WBG „Aufbau“ auf Grund der 
veränderten Größe anzupassen.  

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/94/2019
Erwerb eines Grundstückes für das Bauvorhaben 
Geh-/Radweg zwischen Elisabethstraße und Goethe-
straße
Die Stadt Strausberg erwirbt die Grundstücke in Straus-
berg, Gemarkung Strausberg, Grundbuch von Strausberg 
Blatt 8316, Flur 12, Flurstücke 517, 3057 und 3125 mit 
einer Gesamtfläche von 15.196 m² von der Strausberger 
Eisenbahn GmbH als Grundstückseigentümerin zum Kauf-
preis von ca. 155.455,08 € für die Realisierung des Bau-
vorhabens Geh-/Radweg zwischen Elisabethstraße und 
Goethestraße.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Kaufvertrag ab-
zuschließen. 

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/95/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (GWP)
Eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 1.450 m² aus 
dem Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 5178, Flur 20, Flurstück 
260, Gewerbepark Strausberg-Nord, Am Biotop, ist ent-
behrlich.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 43.500 € zu verkaufen.
Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
20 Dafürstimmen, 3 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/96/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (Hufenweg)
Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 4816, Flur 16, Teilflächen 
der Flurstücke 358 und 359 (ca. 582 m²), Hufenweg, ist ent-
behrlich.
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Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die o. g. Teilflächen zu 
einem Kaufpreis in Höhe von 47.000€ zu verkaufen.
Der Belastung des o. g. Grundstückes vor Eigentum-
sumschreibung wird in Höhe der Kaufpreiszahlung zuge-
stimmt.

Abstimmungsergebnis:
15 Dafürstimmen, 7 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/97/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (GWP)
Eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 1.300 m² aus 
dem Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 5178, Flur 20, Flurstück 
260, Gewerbepark Strausberg-Nord, Am Flugplatz, ist ent-
behrlich.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 39.000 € zu verkaufen.

Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
20 Dafürstimmen, 3 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/98/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (GWP)
Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 7312, Flur 16, Flurstücke 
567 mit einer Größe von 3.002 m² und 572 mit einer Größe 
von 2.500 m², Gewerbepark Strausberg-Nord, belegen ne-
ben Lehmkuhlenring 18, ist entbehrlich.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 165.060,00 € zu verkau-
fen.

Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis:
20 Dafürstimmen, 3 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/99/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (GWP)
Eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 1.360 m² aus 
dem Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 7311, Flur 16, Flurstück 
523, Gewerbepark Strausberg-Nord, Am Biotop, ist ent-
behrlich.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 40.800 € zu verkaufen.
Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
20 Dafürstimmen, 3 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/100/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf eines kommunalen 
Grundstückes (GWP)
Das Grundstück in Strausberg, Gemarkung Strausberg, 
Grundbuch von Strausberg Blatt 7312, Flur 16, Flurstück 
1894, Gewerbepark Strausberg-Nord, Lehmkuhlenring, 
mit einer Größe von 3.189 m², ist entbehrlich.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das o.g. Grundstück 
zu einem Kaufpreis in Höhe von 95.670 € zu verkaufen.

Der Belastung des o.g. Grundstückes vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
20 Dafürstimmen, 2 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/101/2019
Entbehrlichkeit und Verkauf von kommunalen Grund-
stücken (Südcenter)
Eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 137 m² des 
Grundstücks in Strausberg, Gemarkung Strausberg, Grund-
buch von Strausberg Blatt 4823, Flur 23, Flurstück 204, 
Am Försterweg, sowie eine noch zu vermessende Teilflä-
che von ca. 4 m² des Grundstücks in Strausberg, Gemar-
kung Strausberg, Grundbuch von Strausberg Blatt 4823, 
Flur 23, Flurstück 202, Am Kieferngrund, sind entbehrlich. 
 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die o.g. Grund-
stücke in Größe von insgesamt ca. 141 m² zu einem 
Kaufpreis in Höhe von ca. 12.690 € zu verkaufen. 
 
Der Belastung der o.g. Grundstücke vor Eigentumsum-
schreibung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:
20 Dafürstimmen, 2 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen

Beschluss-Nummer 05/102/2019
2. Änderung des Beschlusses 01/18/2019 - Berufung 
sachkundiger Einwohner 
in den Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Sport 
und Soziales
 
Der Beschluss 01/18/2019 vom 20.06.2019 und 1. Ände-
rung 04/65/2019 vom 17.10.2019 – Berufung sachkundiger 
Einwohner in den Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, 
Sport und Soziales wird wie folgt geändert: 
 
Herr Erik Parduhn (Fraktion der SPD) scheidet als sach-
kundiger Einwohner aus dem Ausschuss für Bildung, Ju-
gend, Kultur, Sport und Soziales aus. 
 
Dafür beruft die Stadtverordnetenversammlung Herrn Leon 
Schubert (Fraktion der SPD) in den Ausschuss für Bildung, 
Jugend, Kultur, Sport und Soziales als sachkundigen Ein-
wohner.

Abstimmungsergebnis:
27 Dafürstimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen
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BEKANNTMACHUNGEN DER STADT STRAUSBERG

Angepasster siebenter Mietspiegel - 
Strausberg 2019 – 

(Mietspiegel gem. §558 d Abs. 2 BGB) für 
nicht mietpreisgebundene Wohnungen

Erläuterung zur Anpassung des 7. Mietspiegels 
Strausberg 

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
26/373/2017 vom 20.09.2017 wurde der 7. Mietspiegel – 
Strausberg 2017 – anerkannt und ist deshalb gem. § 558d, 
Abs. 1 BGB ein qualifizierter Mietspiegel. Er ist gültig seit 
dem 25.11.2017.

Der qualifizierte Mietspiegel ist gem. § 558d Abs. 2 BGB 
im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzu-
passen. Das Gesetz lässt zwei Arten der Anpassung zu: 
Die Anpassung mittels des vom Statistischen Bundesamt 
ermittelten Preisindex für die Lebens-haltung aller privaten 
Haushalte in Deutschland sowie die Fortschreibung mittels 
einer Stichprobe.

Da sich die Anpassung mittels Verbraucherpreisindex in 
den letzten Jahren bewährt hat, wurde diese Variante zur 
Fortschreibung des 7. Mietspiegels – Strausberg 2017 
– gewählt.

Der Verbraucherpreisindex errechnet sich wie folgt:
alter Index April 2017 = 101,8  Quelle: Statistisches 

Bundesamt

neuer Index April 2019 = 105,2  Quelle: Statistisches 
Bundesamt

Quelle:https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/
Preise/Verbraucherpreisindex/Tabellen/ 
Verbraucherpreise-12Kategorien.html

neuer Index / alter Index x 100 -100 =  3,34

Damit wurde ein Verbraucherpreisindex von 3,34 ermittelt, 
d.h. jeder Mietwert in der Mietspiegeltabelle, Stand 2017, 
erhöht sich um 3,34 Prozent.

Die mittels Verbraucherpreisindex vom 30.04.2019 ange-
passten neuen Mietwerte wurden in eine neue Mietspie-
geltabelle eingetragen.
Alle anderen Bestandteile des 7. Mietspiegels behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit.
In zwei Jahren ist ein qualifizierter 8. Mietspiegel neu zu 
erstellen.

Der Arbeitskreis Mietspiegel, welcher sich aus Vertretern 
der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH, der 
Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ eG, der TAG Woh-
nen GmbH, der Neues Wohnen GmbH und der Vonovia 
sowie 2 Vertretern der Mieterseite zusammensetzt, wurde 
über die Anpassung des 7. Mietspiegels informiert.

Angepasster siebenter Mietspiegel  - 
Strausberg 2019 –

(Mietspiegel gem. § 558d Absatz 3 BGB)
für nicht mietpreisgebundene Wohnungen

Inhaltsverzeichnis

Teil A Einleitung

A.1  Anerkennung des Strausberger Mietspiegels als 
qualifizierter Mietspiegel 

A.2  Geltungsbereich des Mietspiegels
A.3 Inhalte des Mietspiegels

- Art 
- Größe
- Ausstattung 
- Beschaffenheit
- Lage 

Teil B Mietspiegeltabelle und Straßenverzeichnis mit 
Zuordnung der Wohnlagen sowie Erläuterun-
gen zur Handhabung

B.1 Mietspiegeltabelle
B.2 Straßenverzeichnis mit Zuordnung der Wohnla-

gen
B.3 Erläuterungen zur Handhabung der Mietspiegelta-

belle 

Teil C Wohnwertmindernde und wohnwerterhöhende 
Merkmale für die Spanneneinordnung inner-
halb der Mietspiegelfelder als Orientierungshil-
fe, Verzeichnis der verkehrsbelasteten Straßen 
sowie Erläuterungen zur Handhabung

C.1 Wohnwertmindernde und wohnwerterhöhende 
Merkmale für die Spanneneinordnung innerhalb 
der Mietspiegelfelder als Orientierungshilfe

C.2 Verzeichnis der verkehrsbelasteten Straßen
C.3 Erläuterungen zur Orientierungshilfe für die Span-

neneinordnung bzw. zu den Merkmalen für die 
Spanneneinordnung innerhalb der Mietspiegelfel-
der
-  Umgang mit den Merkmalen zur Berücksichtigung 

des energetischen Zustandes von Gebäuden 
  in der Merkmalsgruppe „Gebäude“
- Bedeutung der Merkmalsgruppen
- Umgang mit den Mietpreisspannen
-  Beispiel für die Einordnung einer konkreten Woh-

nung in die betreffende Mietpreisspanne  
- Hinweis

Teil D  Empfehlung zur Bestimmung der Miethöhe 
von Wohnungen ohne Zentralheizung, für die 
im Rahmen der Mietspiegelerarbeitung keine 
ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt werden 
konnte

BEKANNTMACHUNGEN 
DER STADT STRAUSBERG
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Teil A Einleitung

A.1  Anerkennung des 7. Strausberger Mietspie-
gels als qualifi zierter Mietspiegel 
Der siebente Mietspiegel Strausberg 2017 wurde durch den 
„Arbeitskreis Mietspiegel“ nach anerkannten wissenschaft-
lichen Grundsätzen (§ 558d BGB) erstellt.
Unter der Moderation des Fachbereiches Technische 
Dienste der Stadtverwaltung Strausberg haben an der Er-
stellung des Mietspiegels mitgewirkt

für die Vermieterseite:
Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH
Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ eG 
TAG Wohnen GmbH
Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft eG
BUWOG AG

für die Mieterseite:
Mieterbeirat bzw. Mieter der TAG Wohnen GmbH
Mieterverein Strausberg und Umgebung e.V..

Die Vertreter des Arbeitskreises Mietspiegel befürworteten 
den Mietspiegel 2017 einhellig.

Am 9.11.2017 hat die SVV den Mietspiegel beschlossen. 
Der siebente Mietspiegel ist gültig ab dem 25.11.2017.

Er beruht auf einer Primärdatenerhebung von Mietdaten 
(Nettokaltmieten), die von der Vermieterseite des Arbeits-
kreises Mietspiegel und einer Vielzahl anderer Vermieter 
der Stadt Strausberg bereitgestellt wurden. In die Ermitt-
lung der ortsüblichen Vergleichsmiete in Strausberg einge-
gangen sind die Nettokaltmieten von 3.679 Wohnungen. 

Erfasst wurden die Nettokaltmieten, die am Stichtag 
30.04.2017 galten.

Nach § 558 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
wurden nur diejenigen Wohnungen berücksichtigt, bei de-
nen die Miete in dem Zeitraum 01.05.2013 bis 30.04.2017 
neu vereinbart oder geändert worden sind (geänderte 
Bestandsmieten). Die diesem Mietspiegel zu Grunde lie-
genden Mietdaten wurden auf Basis der von den Vermie-
tern bereitgestellten Daten durch das ComputerZentrum 
Strausberg gemeinsam mit dem FB Stadtplanung und 
Technische Dienste – entsprechend den Vorgaben aus 
dem Arbeitskreis Mietspiegel – durch umfangreiche Aus-
wertungsverfahren ermittelt, auf ihre Plausibilität geprüft, 
bereinigt und aufbereitet.

Die hier vorliegende Anpassung des qualifi zierten Miet-
spiegels 2017 wurde mittels Verbraucherpreisindex durch-
geführt und in der beiliegenden Mietspiegeltabelle aktuali-
siert. Alle anderen Bestandteile des siebenten Mietspiegels 
behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

A.2  Geltungsbereich des Mietspiegels
Der Mietspiegel gilt für:
-  nicht mietpreisgebundene Wohnungen in Mehrfamilien-

häusern mit mindestens 3 Wohnungen
-  nicht mietpreisgebundene Wohnungen in Geschosswoh-

nungsbauten und 

Im Umkehrschluss gilt der Mietspiegel nicht für:
- Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern
-  mietpreisgebundene öffentlich und nicht öffentlich geför-

derte Wohnungen
- Wohnungen in Wohnheimen.

Vom Mietspiegel erfasst werden ausschließlich Wohnun-
gen, die über folgende Ausstattungsmerkmale verfügen:
- Sammelheizung (also eine Heizung bei der die Wärme- 

und Energieerzeugung von einer zentralen Stelle aus 
geschieht – wobei eine Etagen- und Wohnungsheizung, 
die sämtliche Wohnräume angemessen erwärmt, einer 
Sammelheizung gleich zu setzen ist), 

- Bad (also ein gesonderter Raum innerhalb einer Woh-
nung, der mit einer Badewanne oder Dusche und einem 
ausreichend großen Warmwasserspeicher ausgestattet 
ist oder dessen Warmwasserversorgung von einer zen-
tralen Anlage aus geschieht) und 

- innenliegendes WC.

Der Mietspiegel gilt nicht für den Ortsteil Hohenstein ein-
schließlich der Dörfer „Hohenstein“ und „Ruhlsdorf“ und 
einschließlich des Bereichs „Gladowshöhe“.

A.3 Inhalte des Mietspiegels

Die Mietspiegeltabelle gibt Auskunft über die in der Stadt 
Strausberg üblichen Entgelte für Wohnraum vergleichba-
rer

1. Art

=  ortsübliche Vergleichsmie-
te nach § 558 BGB

2. Größe
3. Ausstattung
4. Beschaffenheit

5. Lage 

- Art

Das Vergleichsmerkmal „Art“ bezieht sich auf die Ge-
bäudeart. Danach gilt der Mietspiegel nur für nicht miet-
preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit 
mindestens 3 Wohnungen und nicht mietpreisgebundene 
Wohnungen in Geschosswohnungsbauten (ausführlichere 
Ausführungen dazu siehe oben unter A.2).  

- Größe

Der Maßstab zur Bestimmung der Größe ist die Fläche der 
Wohnung in Quadratmetern. Dabei handelt es sich um die 
gemäß der Wohnfl ächenverordnung (WoFlV) ermittelte 
und im Mietvertrag vereinbarte Wohnfl äche in m². 

- Ausstattung

Der Mietspiegel gilt nur für vergleichbar ausgestattete Woh-
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nungen. Das sind Wohnungen mit Sammelheizung, Bad 
und innenliegendem WC (ausführlichere Ausführungen 
dazu siehe oben unter A.2).

- Beschaffenheit

Die Beschaffenheit einer Wohnung wird im Mietspiegel 
durch das Alter (Bezugsfähigkeit/Baualter) erläutert. Die 
Wohnung ist grundsätzlich in das Baualter und/oder das 
Jahr der Bezugsfähigkeit einzuordnen, in der das Gebäude 
erstellt wurde. Modernisierte Wohnungen werden grund-
sätzlich in das ursprüngliche Jahr der Bezugsfertigkeit des 
Gebäudes eingeordnet.

Eine davon abweichende Bezugsfertigkeit der Wohnung 
ergibt sich bei:
- Wiederaufbau (z.B. nach vollständiger Zerstörung)
- Wiederherstellung (z.B. eines nicht zu Wohnzwecken ge-

eigneten Hauses oder erstmalige Umwandlung von Ge-
werberäumen in Wohnräume)

- Ausbau und Erweiterung von bestehenden Gebäuden 
(z.B. Dachgeschossausbau, Anbau)

- Neubaugleicher Modernisierung wesentlicher Bereiche 
der Wohnung, durch die unter wesentlichem Bauaufwand 
Wohnraum geschaffen oder geändert wurde.

-  Lage

Im Mietspiegel wird entsprechend ihrer stadträumlichen 
Lage unterschieden zwischen mittlerer und guter Wohn-
lage.

Eine gute Wohnlage in der Stadt Strausberg erfüllt fol-
gende Kriterien:

- zentrale Lage (Altstadt) oder zentrumsnahe Lage (Wohn-
gebiete/ Wohnungen nördlich, östlich, südlich der Alt-
stadt)

oder
- Regionalbahnanschluss.

Um eine mittlere Wohnlage handelt es sich, wenn keines 
der beiden vorgenannten Kriterien erfüllt ist.

- Entgelt für den Wohnraum

Bei den im Mietspiegel ausgewiesenen Beträgen handelt es 
sich um die monatliche Netto-Kaltmiete je Quadratmeter 
Wohnfläche. Das ist die Miete ohne alle Betriebskosten 
im Sinne des § 556 BGB (Betriebskostenverordnung i. d. 
jeweils gültigen Fassung), also die Miete ohne Kosten für 
Sammelheizung und Warmwasserversorgung, ohne die so-
genannten `kalten` Betriebskosten und ohne etwaige Mö-
blierungs-, Untermiet- und Gewerbezuschläge.

Teil B Mietspiegeltabelle und Straßenverzeichnis mit 
Zuordnung der Wohnlagen sowie Erläuterun-
gen zur Handhabung

B.1  Mietspiegeltabelle

qualifizierter Mietspiegel
Mietspiegeltabelle (Nettokaltmiete €/m²) gültig ab 

09.01.2020
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Erläuterungen zur Mietspiegeltabelle 2019:
- Bei Leerfeldern lag für eine verlässliche Aussage keine 

genügende Zahl von Mietwerten vor (unter 6 Mietwerte).
- * Probe unter 10 Fällen
- ** Probe unter 20 Fällen.
- Der fettgedruckte Wert stellt den statistischen Mittelwert 

in den verschiedenen Tabellenfeldern des Mietspiegels 
dar. 

- Unter dem Mittelwert sind die Mietspannen gem. 1. bis 
5. angegeben. Sie sind das Ergebnis durch Kappen von 
je 1/6 der Fälle am unteren und oberen Ende der Mieten-
skala des betreffenden Tabellenfeldes. 

B.2   Straßenverzeichnis mit Zuordnung  
der Wohnlagen

Die Straßen mittlerer Wohnlage sind

- Am Marienberg
- Am Herrensee
- Am Annatal.

Die Straßen guter Wohnlage sind alle übrigen Straßen.

Hinweis: Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen den 
beiden vorgenannten Wohnlagen sind erläutert unter A.3 
„Inhalte des Mietspiegels“, 5. Anstrich „Lage“.

B.3   Erläuterungen zur Handhabung  
der Mietspiegeltabelle

Zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete (Netto-
Kaltmiete) empfiehlt sich folgende Vorgehensweise.

1. Schritt „Prüfung, ob die betreffende Wohnung in den 
Geltungsbereich des Mietspiegels fällt“

Der Mietspiegel gilt „nur“ für Wohnungen, die alle nachfol-
gend benannten Kriterien erfüllen:
- nicht mietpreisgebundene Wohnungen in Mehrfamilien-

häusern mit mindestens 3 Wohnungen und nicht miet-
preisgebundene Wohnungen in Geschosswohnungs- 
bauten, 

-  ausgestattet mit Sammelheizung, Bad und innenlie-
gendem WC

- gelegen außerhalb des Ortsteils Hohenstein mit seinen 
Dörfern Hohenstein und Ruhlsdorf sowie dem Bereich 
Gladowshöhe.
 (Ausführlichere Erläuterungen siehe oben A.2 „Geltungs-
bereich des Mietspiegels“). 

2. Schritt  „Ermittlung des in Betracht kommenden Tabel-
lenfeldes in der Mietspiegeltabelle“

Dies geschieht unter Betrachtung der Merkmale 
- „Baualter“, siehe erste Spalte der Mietspiegeltabelle 
  (nähere Erläuterungen siehe oben unter A.3 „Inhalte des 

Mietspiegels“, vierter Anstrich “Beschaffenheit“) 
- „Wohnfläche“, siehe 2. Spalte der Mietspiegeltabelle 

   (nähere Erläuterungen siehe oben unter A.3 „Inhalte des 
Mietspiegels“, zweiter Anstrich „Größe“) und

-  „Wohnlage“, siehe die rechten beiden Spalten der Miet-
spiegeltabelle

  (nähere Erläuterungen siehe oben unter A.3 „Inhalte des 
Mietspiegels“, 5. Anstrich „Lage“ und siehe B.2 „Straßen-
verzeichnis mit Zuordnung der Wohnlagen“).                    

Anhand des für die Wohnung geltenden Mietspiegelfeldes 
ist der einschlägige Mittelwert festzustellen.

3. Schritt  „Einordnung der betreffenden Wohnung inner-
halb der im Tabellenfeld benannten Mietpreis-
spanne“

Mit Hilfe der wohnwertmindernden und/oder wohnwerter-
höhenden Merkmale lassen sich die Abweichungen vom 
Mittelwert innerhalb der Mietpreisspanne ermitteln.

Eine Wohnung, bei der wohnwertmindernde Merkmale 
überwiegen, ist – ausgehend vom im jeweiligen Tabel-
lenfeld benannten Mittelwert – im unteren Bereich der 
Mietpreisspanne einzuordnen. Im Umkehrschluss ist eine 
Wohnung, bei der die wohnwerterhöhenden Merkmale 
überwiegen – ausgehend von dem im jeweiligen Tabellen-
feld benannten Mittelwert – im oberen Wert der Mietpreis-
spanne einzuordnen. 

Wie genau die Einordnung der betreffenden Wohnung 
innerhalb der Mietpreisspanne gedacht ist, wird im Fol-
genden erläutert.

Teil C wohnwertmindernde und wohnwerterhöhende  
Merkmale für die Spanneneinordnung inner-
halb der Mietspiegelfelder als Orientierungs-
hilfe, Verzeichnis der verkehrsbelasteten 
Straßen sowie Erläuterungen zur Handhabung

Die wohnwertmindernden und wohnwerterhöhenden 
Merkmale für die Spanneneinordnung innerhalb der Miet-
spiegelfelder sind als Orientierungshilfe gedacht. Die dies-
bezüglichen Aussagen gehören nicht zum qualifizierten 
Teil dieses Mietspiegels (siehe auch BGH, Urteil vom 
20.4.2005 – VIII ZR 110/04).

C.1  Wohnwertmindernde und wohnwerterhöhende 
Merkmale für die Spanneneinordnung inner-
halb der Mietspiegelfelder als Orientierungs-
hilfe

Merkmalsgruppe Bad/ WC

Wohnwertmindernde  
Merkmale

Wohnwerterhöhende Merkmale

Kein Handwaschbecken im 
Bad oder WC oder im Bad nur 
ein kleines Handwaschbecken 
(Außenmaß 50 x 25 cm oder 
kleiner)

sehr großes Waschbecken (Au-
ßenmaß mindestens 80 cm breit) 
oder Doppelhandwaschbecken 
oder zwei getrennte Waschbek-
ken



Bad mit WC ohne Fenster und 
ohne Lüftung

Bad mit moderner, gesteuerter 
Entlüftung (z.B. mittels Feuchtig-
keitssensor)

WC ohne Lüftungsmöglichkeit 
oder Entlüftung
Kleines Bad (kleiner als  
3,8 m²)

Mindestens ein Bad größer als 
8 m²
Zweites WC in der Wohnung 
oder Bad und WC getrennt

Dielenfußboden im Bad Wandbekleidung und Fußboden-
belag hochwertigWände nicht ausreichend 

im Spritzwasserbereich von 
Waschbecken, Badewanne 
und/oder Dusche geschützt
Keine Duschmöglichkeit Von der Badewanne getrennte 

zusätzliche Duschtasse oder 
–kabine

Bad oder WC nicht beheizbar 
oder Holz-/Kohleheizung oder 
Elektroheizstrahler 

Fußbodenheizung

Keine ausreichende Warm-
wasserversorgung (z.B. keine 
zentrale Warmwasserversor-
gung, kein Durchlauferhitzer, 
kein Boiler größer 60 Liter)

Besondere und hochwertige 
Ausstattung (z.B. hochwertige 
Badmöbel, Eckwanne, Rund-
wanne)

Wandhängendes WC mit in der 
Wand eingelassenem Spülkasten
Strukturheizkörper als Handtuch-
wärmer

Merkmalsgruppe Küche

Wohnwertmindernde  
Merkmale

Wohnwerterhöhende  
Merkmale

Küche ohne Fenster oder aus-
reichende Entlüftung

Dunstabzug

Keine ausreichende Warmwas-
serversorgung (z.B. keine zen-
trale Warmwasserversorgung, 
kein Durchlauferhitzer, kein 
Boiler)

Hochwertiger Wand- und Bo-
denbelag (z.B. Feuchtraumlami-
nat, Fliesen, Parkett, Terrazzo, 
Design-PVC)

Küche nicht beheizbar oder 
Holz-/Kohleheizung

Separate Küche mit mindestens 
14 m² Grundfläche

Geschirrspüler in der Küche 
nicht stellbar oder anschließbar

Einbauküche mit Ober- und 
Unterschränken sowie Herd und 
Spüle
Ceran-Kochfeld oder Induktions-
Kochfeld
Kühlschrank

Merkmalsgruppe Wohnung

Wohnwertmindernde  
Merkmale

Wohnwerterhöhende  
Merkmale

Kein Balkon, (Dach-) Terrasse, 
Loggia und Winter-/ Dachgarten 
(gilt nicht, wenn das Merkmal 
aus rechtlichen Gründen nicht 
zulässig ist)

Großer, geräumiger Balkon, 
(Dach-) Terrasse, Loggia oder 
Winter-/ Dachgarten (über 5 m² 
Grundfläche)

Überwiegend Einfachverglasung Überwiegend Wärmeschutzver-
glasung (Einbau ab 1995 oder 
Schallschutzfenster für Wohn-
gebäude/Wohnungen, die vor 
1995 bezugsfertig geworden 
sind)

Elektroinstallation überwiegend 
sichtbar auf Putz

Heizungsrohre überwiegend 
nicht sichtbar

Be- und Entwässerungsinstallati-
on überwiegend auf Putz

Aufwändige Decken- und/oder 
Wandverkleidung (z.B. Stuck, 
Täfelung) in gutem Zustand in 
der überwiegenden Anzahl der 
Wohnräume

Waschmaschine weder in Bad 
noch Küche stellbar oder nicht 
anschließbar

Überwiegend Fußbodenhei-
zung

Schlechter Schnitt (z.B. gefan-
gener Raum und/oder Durch-
gangsraum)

Wohnungsbezogener Kaltwas-
serzähler in vor 1998 bezugs-
fertigen Gebäuden/Wohnun-
gen, wenn der Mieter nicht die 
Kosten für Miete oder Leasing 
im Rahmen der Betriebskosten 
trägt
Barrierearme Wohnungsge-
staltung (Schwellenfreiheit in 
der Wohnung, schwellenarmer 
Übergang zu Balkon/Terrasse, 
ausreichende Bewegungsfrei-
heit in der Wohnung und/oder 
barrierearme Badgestaltung)
Hochwertiges Parkett, Natur-
/ Kunststein, Fliesen oder 
gleichwertiger Boden/- belag 
in der überwiegenden Zahl der 
Wohnräume
Zusätzliche Einbruchsicherung 
für die Wohnungstür (z.B. 
hochwertiger Sperrbügel und/
oder Türschlösser mit Mehr-
fachverriegelung) bei verstärk-
ten Türen

Merkmalsgruppe Gebäude

Wohnwertmindernde  
Merkmale, generell

Wohnwerterhöhende  
Merkmale, generell

Schlechter Instandhaltungszu-
stand (z.B. dauernde Durch-
feuchtung des Mauerwerks 
- auch Keller-, große Putzschä-
den, erhebliche Schäden an der 
Dacheindeckung)

Überdurchschnittlich guter 
Instandhaltungszustand des 
Gebäudes (-teils) in dem sich 
die Wohnung befindet (z.B. 
erneuerte Fassade, Dach)

Treppenhaus/Eingangsbereich 
überwiegend in schlechtem 
Zustand

Repräsentativer Eingangs-
bereich/ Treppenhaus (z.B. 
Spiegel, Marmor, exklusive 
Beleuchtung, hochwertiger 
Anstrich/Wandbelag, Läufer im 
gesamten Flur- und Treppen-
bereich)
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Keine Gegen- /Wechselsprech-
anlage mit elektrischem Türöff-
ner

Gegen-/Wechselsprechanlage 
mit Videokontakt und elektri-
schem Türöffner

Hauseingangstür nicht ver-
schließbar
Kein Mieterkeller oder Kellerer-
satzraum zur alleinigen Nutzung 
des Mieters vorhanden

Abschließbarer leicht zu-
gänglicher, ebenerdiger Fahr-
radabstellraum innerhalb des 
Gebäudes oder Fahrradabstell-
plätze mit Anschließmöglichkeit 
außerhalb des Gebäudes auf 
dem Grundstück 
Zusätzliche und in angemesse-
nem Umfang nutzbare Räume 
außerhalb der Wohnung in 
fußläufiger Entfernung ( z.B. 
Gemeinschaftsraum)
Personenaufzug 

Wohnwertmindernde  
Merkmale zur Berücksichti-
gung energetischer Aspekte 

Wohnwerterhöhende Merk-
male zur Berücksichtigung 
energetischer Aspekte

Unzureichende Wärmedäm-
mung oder Heizanlage mit 
ungünstigem Wirkungsgrad 
(Einbau/ Installation vor 1984)

Wärmedämmung zusätzlich 
zur vorhandenen Bausubstanz 
oder Einbau/Installation einer 
modernen Heizanlage nach 
dem 1.7.1994/ab 1.1.2003 
(wenn Bezugsfertigkeit des 
Gebäudes der Wohnung vor 
diesem Zeitpunkt)

                                                                    Oder
Energieverbrauchskennwert 
größer als
155 kWh/(m²a)

Energieverbrauchskennwert 
kleiner als
120 kWh/(m²a)

Oder Energieverbrauchskenn-
wert größer als
195 kWh/m²a)

Energieverbrauchskennwert 
kleiner als
100 kWh/(m²a)

Energieverbrauchskennwert 
größer als
235 kWh/m²a)

Energieverbrauchskennwert 
kleiner als
80 kWh/(m²a)

Ergänzende Bestimmungen/Anmerkungen:

-  Die Energieverbrauchskennwerte beziehen sich auf En-
ergie für Heizung und Warmwasser.

- Für die Einordnung eines Endenergiebedarfskennwertes 
sind die oben angegebenen Verbrauchskennwerte um 20 
% zu erhöhen.

- Für dezentrale Warmwasserversorgung sind vor der Ein-
gruppierung 20 kWh/(m²a) auf den ausgewiesenen Ener-
giekennwert aufzuschlagen.

- Bei Wohnungen, die in denkmalgeschützten Gebäuden 
gelegen sind, werden die wohnwertmindernde Merkmale 
zur energetischen Beschaffenheit dann nicht berücksich-
tigt, wenn die Umsetzung von energetischen Sanierun-
gen gegen denkmalschutzrechtliche Belange verstoßen 
würde oder deren Umsetzung durch denkmalschutzrecht-
liche Auflagen unverhältnismäßig (teuer) wäre.
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Merkmalsgruppe Wohnumfeld

Wohnwertmindernde  
Merkmale

Wohnwerterhöhende Merkmale

Besonders lärmbelastete Lage 
und/oder unmittelbar an ver-
kehrsbelasteter Lage (siehe 
Liste der verkehrsbelasteten 
Straßen)

Besonders ruhige Lage

Besonders geruchsbelastete 
Lage
Lage in stark vernachlässigter 
Umgebung

Aufwändig gestaltetes Wohnum-
feld auf dem Grundstück (z.B. 
Kinderspielplatz, Sitzbänke oder 
Ruhezonen, gute Gehwegbe-
festigung mit Grünflächen und 
Beleuchtung)
Garten zur alleinigen Nutzung/ 
Mietergarten ohne Entgelt oder 
zur Wohnung gehörender Garten 
mit direktem Zugang

Keine Fahrradabstellmöglich-
keit auf dem Grundstück

Vom Vermieter zur Verfügung 
gestelltes, gemäß Stellplatzsat-
zung ausreichendes PKW-Park-
platzangebot außerhalb der dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßenverkehrsfläche

C.2  Verzeichnis der verkehrsbelasteten Straßen

Verkehrsbelastete Straßen sind
- An der Stadtmauer
- August-Bebel-Straße
- Bahnhofstraße
- Berliner Straße
- Elisabethstraße
- Ernst-Thälmann-Straße
- Friedrich-Ebert-Straße
- Garzauer Straße
- Goethestraße
- Hegermühlenstraße (bis Elisabethstraße)
- Hennickendorfer Chaussee
- Hohensteiner Chaussee
- Kastanienallee
- Landhausstraße
- Philipp-Müller-Straße
- Prötzeler Chaussee
-  Umgehungsstraße (einschließlich Gielsdorfer Straße bis 

Nordkreuzung)
- Wallstraße
- Wriezener Straße.     

Die Einstufung der vorstehend benannten Straßen beruht 
auf den Ergebnissen der strategischen Lärmkartierung des 
Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz des Landes Brandenburg von 2012.



C.3  Erläuterungen zur Orientierungshilfe für die 
Spanneneinordnung bzw. zu den Merkmalen 
für die Spanneneinordnung innerhalb der 
Mietspiegelfelder

- Umgang mit den Merkmalen zur Berücksichtigung 
des energetischen Zustandes von Gebäuden in der 
Merkmalsgruppe „Gebäude“

Der Grundgedanke lautet: Je geringer der Energiever-
brauch ist, umso stärker soll sich dies wohnwerterhöhend 
auswirken – je mehr Energieverbrauch, umso stärker soll 
sich dies wohnwertmindernd auswirken.

Bei den wohnwertmindernden Merkmalen ist es nur möglich, 
entweder das Merkmal „unzureichende Wärmedämmung 
oder Heizanlage mit ungünstigem Wirkungsgrad (Einbau/ 
Installation vor 1984)“ oder ein bzw. mehrere Merkmale 
zum „Energieverbrauchskennwert“ anzukreuzen. Analog 
gilt dies auch bei den wohnwerterhöhenden Merkmalen: 
Entweder das Merkmal „Wärmedämmung zusätzlich zur 
vorhandenen Bausubstanz oder Einbau/ Installation einer 
modernen Heizanlage ab 1.1.2013 (wenn Bezugsfertigkeit 
des Gebäudes/ der Wohnung vor diesem Zeitpunkt)“ wird 
ausgewählt oder ein bzw. mehrere Merkmale zum „Ener-
gieverbrauchskennwert“. Wenn der „Energieverbrauchs-
kennwert“ ausgewählt wird, dann ist es möglich, ein, zwei 
oder drei Merkmale anzukreuzen – je nach der Höhe des 
vorliegenden Energieverbrauchskennwertes. Liegt der 
„Energieverbrauchskennwert“ z.B. bei 240 kWh/m²a) kön-
nen alle drei Kästchen als wohnwertminderndes Merkmal 
angekreuzt werden. Liegt er z.B. bei 90 kWh/(m²a) können 
die zwei oberen Kästchen als wohnwerterhöhendes Merk-
mal angekreuzt werden.

- Bedeutung der Merkmalsgruppen

Die wohnwerterhöhenden oder wohnwertmindernden 
Merkmale sind in der Mietspiegeltabelle nicht gesondert 
ausgewiesen. Sie können aber die ortsübliche Vergleichs-
miete innerhalb der Spanne – ausgehend vom Mittelwert 
positiv oder negativ mit jeweils 20 Prozent für folgende 
Merkmalgruppen beeinflussen:

- die Ausstattung des Bades/ WC   20 %
- die Ausstattung der Küche    20 %
- die Ausstattung der Wohnung    20 %
- die Ausstattung des Gebäudes   20 %
- das Wohnumfeld     20 %

---------
100 %

Überwiegen in einer Merkmalgruppe die wohnwerterhö-
henden Merkmale, ist ein Zuschlag von 20 Prozent des 
Unterschiedsbetrages zwischen Mittelwert und Spanneno-
berwert gerechtfertigt. Überwiegen die wohnwertmindern-
den Merkmale in einer Merkmalgruppe, ist ein Abzug von 
20 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen Mittelwert 
und Spannenunterwert angemessen. In gleicher Weise ist 
mit jeder anderen Merkmalgruppe zu verfahren. Das Über-
wiegende Merkmal innerhalb einer Merkmalgruppe ergibt 
sich durch einfache Überzahl. 

Die fünf Merkmalgruppen werden gegeneinander aufge-
rechnet.

Auf dieser Basis ist zunächst die Differenz zwischen dem 
ausgewiesenen Mittelwert und dem errechneten Span-
nenwert nach der Orientierungshilfe zu berechnen.

Überwiegen in allen fünf Merkmalgruppen die wohnwer-
terhöhenden Merkmale, liegt die ortsübliche Vergleichs-
miete am oberen Spannenwert. Überwiegen in allen fünf 
Kategorien die wohnwertmindernden Merkmale, liegt die 
ortsübliche Vergleichsmiete am unteren Spannenrand.

- Beispiel für die Einordnung einer konkreten Woh-
nung in die betreffende Mietpreisspanne

Für eine Wohnung Baujahr bis 1950, 50 m² groß, gute 
Wohnlage ergibt sich folgende Einschätzung:

Merkmalsgruppe es überwiegen daher+/-
1. Bad/WC wohnwerterhöhende Merkmale +20 %
2. Küche wohnwerterhöhende Merkmale +20 %
3. Wohnung wohnwerterhöhende Merkmale +20%
4. Gebäude wohnwertmindernde Merkmale - 20%
5. Wohnumfeld wohnwertmindernde Merkmale - 20%

---------
 +20%

Die Einordnung einer Wohnung in der ausgewiesenen Von-
Bis-Spanne erfolgt immer ausgehend vom Mittelwert. 

Da im vorliegenden Fall ein positives Ergebnis erzielt wur-
de, liegt die ortsübliche Miete für diese Wohnung über dem 
Mittelwert.

Unterwert: 5,38 € Mittelwert: 5,96 € Oberwert: 6,75 €
 Spanne: 0,58 € Spanne: 0,79 €

20 % bezogen auf die obere Spanne von 0,79 € sind (kauf-
männisch gerundet) 0,16 €. Dies ergäbe im konkreten Fall 
eine ortsübliche Vergleichsmiete von 6,12 €/m² monatlich 
(= 5,96 € +0,16 €).  

- Hinweise

Eine vom Mieter auf eigene Kosten geschaffene Ausstat-
tung der Mietsache bleibt bei der Ermittlung der ortsübli-
chen Vergleichsmiete für diesen Mieter grundsätzlich auf 
Dauer seines Mietvertrages unberücksichtigt (unter Bezug-
nahme auf das BGH-Urteil vom 7.7.2010 Aktenzeichen VIII 
ZR 315/09).

Teil D  Empfehlung zur Bestimmung der Miethöhe 
von Wohnungen ohne Sammelheizung, für die 
im Rahmen der Mietspiegelerarbeitung keine 
ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt werden 
konnte

Dieser Mietspiegel gilt nur für Wohnungen mit Zentralhei-
zung, Bad und innenliegendem WC (nähere Ausführungen 
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zum Geltungsbereich des Mietspiegels siehe Kapitel A.2 
zum Geltungsbereich des Mietspiegels). Eine ortsübliche 
Vergleichsmiete für Wohnungen ohne (!) Zentralheizung 
(jedoch) mit Bad und innenliegendem WC konnte nicht er-
mittelt werden.  

Zur Orientierung bei der Bestimmung der Miethöhe für die 
vorgenannten Wohnungen wird empfohlen, gleichsam als 
Ausgangspunkt für die Miethöhenbestimmung die ermittel-
te ortsübliche Vergleichsmiete vergleichbarer Wohnungen 
heranzuziehen. Ausgehend von der herangezogenen orts-
üblichen Vergleichsmiete sollte von dieser ein Abschlag 
vorgenommen werden, um das fehlende Ausstattungs-
merkmal „Zentralheizung“ zu berücksichtigen. Ein Ab-
schlag in Höhe von 0,45 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
erscheint als angemessener Orientierungswert. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. 
05/91/2019 vom 19.12.2019 die Fortschreibung des 7. 
Mietspiegels am 17.12.2019 anerkannt.

Strausberg, den 19.12.2019  

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

Festsetzung der Grundsteuer für  
das Kalenderjahr 2020

der Stadt Strausberg durch  
öffentliche Bekanntmachung

1. Die Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung 
betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 
2019 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu ent-
richten haben.
 
Die Grundsteuerhebesätze betragen gemäß der He-
besatzsatzung für 2020 vom 17.10.2019:
1.  Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Be-

triebe) 270 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke) 375 v. H. 

Es erfolgten keine Änderungen der Hebesätze gegen-
über 2019. Damit kann für das Jahr 2020 auf die Ertei-
lung von Grundsteuerbescheiden verzichtet werden.
Für diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (vom Finanzamt fest-gelegter Messbetrag) sich 
seit der letzten Bescheidschreibung nicht geändert 
hat, wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 
gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuer-gesetz durch diese 
öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt für das 
Kalenderjahr 2019 veranlagten Betrag festgesetzt.

Die Grundsteuer 2020 wird wie in den zuletzt erteilten 
Steuerbescheiden festgesetzt, und wird bei Vierteljah-
reszahlung am 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. und bei 
Jahreszahlung am 01.07.2020 fällig.

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen 
oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber 
ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt.

Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines 
schriftlichen Steuerbescheides.

2. Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht 
für die  Bemessung der Grundsteuer für Einfamilien-
häuser sowie Mietwohngrundstücke nach der Ersatz-
bemessungsgrundlage Wohn-/Nutzfläche des § 42 
GrStG. 
Die Eigentümer dieser Grundstücke haben gem. § 44 
Abs. 3 GrStG in den Fällen der Ersatzbemessungs-
grundlage zur Ermittlung der Grundsteuer B jährlich 
eine Grundsteuer-Anmeldung einzureichen.
Haben sich am Grundstück seit der letzten Grund-
steuer-Anmeldung Änderungen ergeben (wie An-/Um-
bauten, Nutzungsänderungen, die zu einer Änderung 
der Wohn-und Nutzfläche führen oder Schaffung von 
Stellplätzen für Pkw) so ist durch den Steuerpflichtigen 
bzw. deren Beauftragte eine neue Grundsteuer-An-
meldung abzugeben.
Die Steuerpflichtigen, die die Grundsteuer nach der 
Ersatzbemessungsgrundlage zu entrichten haben, ha-
ben eine Grundsteuer-Anmeldung bis zum 31.01.2020 
bei der Stadtverwaltung Strausberg einzureichen. 
Die Vordrucke zur Grundsteuer-Anmeldung sind im 
Internet unter www.stadt-straus-berg.de im Formul-
arcenter – Bereich Steuern – oder zu den jeweiligen 
Sprechzeiten der Stadtverwaltung Strausberg, FG Fi-
nanzen, Zimmer E.07 erhältlich.  
Sollten sich seit der letzten Grundsteuer-Anmeldung 
keine Veränderungen ergeben haben, ist keine neue 
Anmeldung erforderlich. In diesen Fällen genügt es, 
wenn dies in einem formlosen Schreiben mitgeteilt 
wird. Die Grundsteuer ist dann wie im Jahr 2019 un-
verändert zu zahlen.    

3. Für diejenigen Steuerpflichtigen, die sich am SEPA-
Lastschriftverfahren beteiligen, werden die Grundsteu-
ern zu den Fälligkeitsterminen abgebucht.

 
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Ab-
buchung der Grundsteuer erteilt haben, werden gebe-
ten, die Grundsteuer 2020– wie im zuletzt ergangenen 
Bescheid festgesetzt – unter Angabe des Kassenzei-
chens auf das Konto der Stadtverwaltung Strausberg 
zu entrichten.

Sparkasse Märkisch-Oderland
IBAN:  DE05 1705 4040 3508 0500 40 
BIC:  WELADED1MOL 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung nach Nr. 1 kann innerhalb eines Monats nach 
dieser Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Strausberg – Die Bürgermeisterin – Hegermüh-
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lenstraße 58, 15344 Strausberg einzulegen.

Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der 
fristgerechten Zahlungspflicht.

Strausberg, d. 18.12.2019

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

Festsetzung der Hundesteuer für  
das Kalenderjahr 2020 
der Stadt Strausberg  

durch öffentliche Bekanntmachung

Die Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft 
alle Steuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2020 die gleiche 
Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020 
gemäß § 12a Kommunalabgabengesetz für das Land 
Brandenburg durch diese öffentliche Bekanntmachung mit 
dem zuletzt für das Kalenderjahr 2019 veranlagten Betrag 
festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung die Rechtswirkung eines schriftlichen 
Steuerbescheides.

Die Hundesteuersätze bleiben gegenüber dem Vorjahr un-
verändert. Sie betragen:
für den 1. Hund   48,00 €
für den 2. Hund   60,00 €
für den 3. und jeden weiteren Hund 84,00 €
und je gefährlichem Hund 180,00 €.

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder 
durch Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber ein ent-
sprechender Hundesteuerbescheid erteilt.

Für diejenigen Steuerpflichtigen, die sich am SEPA-Last-
schriftverfahren beteiligen, werden die Grundsteuern zu 
den Fälligkeitsterminen abgebucht.

Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbu-
chung der Hundesteuer erteilt haben, werden gebeten, die 
Hundesteuer 2020– wie im zuletzt ergangenen Bescheid 
festgesetzt – unter Angabe des Kassenzeichens auf das 
Konto der Stadtverwaltung Strausberg zu entrichten.

Sparkasse Märkisch-Oderland
IBAN:  DE05 1705 4040 3508 0500 40 
BIC:  WELADED1MOL 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Mo-
nats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Strausberg – Die Bür-

germeisterin – Hegermühlenstraße 58, 15344 Strausberg 
einzulegen.

Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der 
fristgerechten Zahlungspflicht.

Strausberg, d. 18.12.2019

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

Festsetzung der Zweitwohnungssteuer  
für das Kalenderjahr 2020 

der Stadt Strausberg  
durch öffentliche Bekanntmachung

Die Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung be-
trifft gemäß § 12a Kommunalabgabengesetz für das Land 
Brandenburg alle Steuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 
2019 die gleiche Zweitwohnungssteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben. Für sie wird die Zweitwohnungssteuer 
für das Kalenderjahr 2020 gemäß Zweitwohnungssteuer-
satzung vom 03.04.2008 durch diese öffentliche Bekannt-
machung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 2019 veran-
lagten Betrag festgesetzt. 

Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung die Rechtswirkung eines schriftlichen 
Steuerbescheides.

Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder 
durch Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber ein ent-
sprechender Zweitwohnungssteuerbescheid erteilt.

Für diejenigen Steuerpflichtigen, die sich am SEPA-Last-
schriftverfahren beteiligen, werden die Grundsteuern zu 
den Fälligkeitsterminen abgebucht.

Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbu-
chung der Zweitwohnungs-steuer erteilt haben, werden 
gebeten, die Zweitwohnungssteuer 2020– wie im zuletzt 
ergangenen Bescheid festgesetzt – unter Angabe des Kas-
senzeichens auf das Konto der Stadtverwaltung Straus-
berg zu entrichten.

Sparkasse Märkisch-Oderland
IBAN:  DE05 1705 4040 3508 0500 40 
BIC:  WELADED1MOL 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Mo-
nats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Strausberg – Die Bür-
germeisterin – Hegermühlenstraße 58, 15344 Strausberg 
einzulegen.
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Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der 
fristgerechten Zahlungspflicht.

Strausberg, d. 18.12.2019

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

Bauabgangsstatistik 2019  
für das Land Brandenburg 

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bittet für die Er-
stellung der Bauabgangs-statistik 2019 im Land Branden-
burg um Mitteilung von Eigentümern, sofern sie im Jahr 
2019 ein Wohngebäude oder Gebäudeteile mit Wohnraum 
unter 1.000 m² abgerissen haben, oder diese durch Scha-
densfälle nicht mehr für die Wohnnutzung geeignet sind, 
wenn dafür kein Neu- oder Wiederaufbau durchgeführt 
wurde. Laut Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) sind Ei-
gentümer verpflichtet, über den Abbruch von Wohngebäu-
den Auskunft zu erteilen.

Die Stadtverwaltung bittet daher alle Eigentümer 
•	 den Abbruch von Wohngebäuden bis 1.000 m² 

umbauten Raum, 

•	 den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum 
(Wohnungen, Wohnräume) oder

•	 die Nutzungsänderung von Wohnraum

zu melden. Ein entsprechendes Formular dazu können 
Sie online abrufen unter: www.statistik-bw/baut/html/ und 
an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Standort Ber-
lin, Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin per Post oder per 
E-Mail (bau@statistik-bbb.de) senden. Zusätzlich können 
Sie das Formular auch in der Stadtverwaltung Strausberg, 
Fachbereich Technische Dienste, Fachgruppe Stadtpla-
nung, Hegermühlenstraße 58 während der regulären 
Sprechzeiten erhalten und ausgefüllt abgeben. Nähere 
Auskünfte erhalten Sie von Fr. Richter-Timm unter der Te-
lefonnummer: 03341- 38 13 28.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung, denn mit Ihren Angaben 
sichern Sie die Aktualität der jährlichen Fortschreibung des 
Wohnungs- und Wohngebäudebestandes für die Stadt 
Strausberg.

Bekanntmachung - Jahresabschluss 2018 
des Stadtforsts Strausberg                   

- Eigenbetrieb der Stadt Strausberg -

Der nachfolgende

Jahresabschluss des Stadtforsts Strausberg - Eigenbe-

trieb der Stadt Strausberg - für den Zeitraum 01.01.2018 
- 31.12.2018

wird hiermit bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung erfolgt auf der Grundlage des § 33 
Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung (EigV).

Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss 2018 neh-
men.

Der Jahresabschluss 2018 des Stadtforsts Strausberg - Ei-
genbetrieb der Stadt Strausberg-, der Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung, die Entlastung des Werkleiters 
sowie die Verwendung des Jahresgewinns einschließlich 
des Bestätigungsvermerks liegen in der Stadtverwaltung 
Strausberg in

15344 Strausberg, Hegermühlenstraße 58, Raum E.01

in der Zeit vom  06.01.2020 bis 24.01.2020

Montag bis Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch,  
Donnerstag 

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Dienstag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

zur Einsichtnahme aus.

Strausberg, den 19.12.2019  

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin

Bekanntmachung - Wirtschaftsplan 2020  
des Stadtforsts Strausberg

- Eigenbetrieb der Stadt Strausberg -

Der nachfolgende

Wirtschaftsplan 2020 des Stadtforsts Strausberg - Eigen-
betrieb der Stadt Strausberg -

wird hiermit bekannt gemacht.

Jeder kann in der Stadtverwaltung Strausberg in 15344 
Strausberg, Hegermühlenstraße 58, Raum E.01

in der Zeit vom  06.01.2020 bis 24.01.2020 

Montag bis Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch,  
Donnerstag 

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Dienstag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Einsicht in den Wirtschaftsplan 2019 und seine Anlagen 
nehmen.

Strausberg, den 19.12.2019  

gez. Elke Stadeler
Bürgermeisterin



Sitzungstermine der Gremien  
der Stadtverordnetenversammlung

(1. Quartal)
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntgabe des Ergebnisses der Abmarkung von Flurstücksgrenzen 
durch Offenlegung 

(Vermessungsbüro Mıchael Peter)
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntgabe der Abmarkung von Grenzen durch Offenlegung
(Vermessung und Gutachten Dipl.-Ing. Matthias Kalb)

Nr. 1 - 29. Jahrgang AMTSBLATT für die Stadt Strausberg 08. Januar 2020 • Seite 19

31

32

Bekanntgabe der Abmarkung von Grenzen durch Offenlegung
(Vermessung und Gutachten Dipl.-Ing. Matthias Kalb) 

31



Nr. 1 - 29. Jahrgang AMTSBLATT für die Stadt Strausberg 08. Januar 2019 • Seite 20

Bekanntgabe der Abmarkung von Grenzen durch Offenlegung
(Vermessung und Gutachten Dipl.-Ing. Matthias Kalb)

33

34

Impressum AMTSBLATT für die Stadt Strausberg 
Herausgeber: Stadt Strausberg, Die Bürgermeisterin, Hegermühlenstraße 58, 15344 Strausberg,  
E-Mail: jeannette.schmidt@stadt-strausberg.de, Tel. 03341 38-1138, Fax 03341 38-1430 
Redaktion: Frau Schmidt 
Bezugsmöglichkeiten und Bedingungen: Das Amtsblatt für die Stadt Strausberg erscheint nach Bedarf in der Regel monatlich. Kos-
tenlose Zustellung ohne Rechtsanspruch in alle erreichbaren Strausberger Haushalte. Das Amtsblatt kann kostenlos in der Stadt-
verwaltung Strausberg empfangen werden. Das Amtsblatt steht außerdem zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken im In-
ternet unter www.stadt-strausberg.de zur Verfügung. 
Auflagenhöhe: 15.600 
Druck: Tastomat GmbH 
Vertrieb: Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG 
Redaktionsschluss: 19.12.2019

33

33

33

Impressum AMTSBLATT für die Stadt Strausberg
Herausgeber: Stadt Strausberg, Die Bürgermeisterin, Hegermühlenstraße 58, 15344 Strausberg, 
E-Mail: jeannette.schmidt@stadt-strausberg.de, Tel. 03341 38-1138, Fax 03341 38-1430
Redaktion: Frau Schmidt
Bezugsmöglichkeiten und Bedingungen: Das Amtsblatt für die Stadt Strausberg erscheint nach Bedarf in der Regel monatlich. Kostenlose Zu-
stellung ohne Rechtsanspruch in alle erreichbaren Strausberger Haushalte. Das Amtsblatt kann kostenlos in der Stadtverwaltung Strausberg 
empfangen werden. Das Amtsblatt steht außerdem zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken im Internet unter www.stadt-strausberg.de 
zur Verfügung.
Auflagenhöhe: 15.600,  Satz  und Druck: Tastomat GmbH, Landhausstraße Gewerbepark 5, 15345 Petershagen / Eggersdorf 
Vertrieb: Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG    |    Redaktionsschluss: 19.12.2019

Ende des amtlichen Teils

33
33


